
 

 

 

 

 

 

HAFTUNG VON GESCHÄFTSFÜHRERN 

 
 

Bei mehreren Geschäftsführern kann eine klare Ressortverteilung die Haftung der einzelnen 

Geschäftsführer einschränken. 

 

Ein unternehmensrechtlicher Geschäftsführer einer GmbH (oder Vorstand einer AG) haftet nur dann 

für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn  

▪ gesetzliche Vorschriften dies ausdrücklich vorschreiben,  

▪ der Geschäftsführer seine Sorgfaltspflichten nicht entsprechend wahrnimmt oder 

▪ gegen gesetzliche Bestimmungen, wie etwa im Fall einer Krise oder Insolvenz der Gesellschaft, 

verstößt.  

 

So haftet der Geschäftsführer etwa für Abgabenschulden gegenüber dem Bund und für Beitrags-

schulden gegenüber der Sozialversicherung, wenn diese Schulden aufgrund schuldhafter Verletzung 

der dem Geschäftsführer auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden können. 

 

Voraussetzungen für eine persönliche Haftung des Geschäftsführers im Abgabenbereich 

▪ das Bestehen einer Abgabenforderung gegen die GmbH, 

▪ die Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung bei der GmbH (sogenannte Ausfallshaftung), 

▪ die Verletzung abgabenrechtlicher Pflichten durch den Geschäftsführer (insbesondere Abgaben 

zu entrichten oder die Abgabenerklärungen zeitgerecht einzureichen), 

▪ das Verschulden des Geschäftsführers und 

▪ die Kausalität zwischen der Pflichtverletzung durch den Geschäftsführer und der Uneinbringlich-

keit der Abgabenforderung bei der GmbH. 

 

Um die Verletzung von abgabenrechtlichen Pflichten hintanzuhalten hat der Geschäftsführer beson-

ders ab Auftreten von Zahlungsschwierigkeiten darauf zu achten, dass sämtliche Schulden im glei-

chen Verhältnis befriedigt werden (sogenannter Gleichbehandlungsgrundsatz). 
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Bei einer Mehrheit von Geschäftsführern vertritt der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) die Auffas-

sung, dass bei Vorliegen einer Geschäftsverteilung die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit denje-

nigen Geschäftsführer trifft, der mit der Besorgung der Abgabenangelegenheiten betraut ist. 

Der von den finanziellen, insbesondere steuerlichen Angelegenheiten ausgeschlossene Geschäfts-

führer ist in der Regel nicht in Anspruch zu nehmen. Dieser haftet jedoch dann selbst, wenn er ei-

gene Pflichten dadurch grob verletzt, dass er es unterlässt, Abhilfe gegen Unregelmäßigkeiten des 

zur Wahrnehmung der steuerlichen Angelegenheiten bestellten Geschäftsführers zu schaffen. 

 

Besteht Zuständigkeitsverteilung? 

Eine Pflichtverletzung des nicht mit den steuerlichen Angelegenheiten befassten Geschäftsführers 

ist aber erst dann anzunehmen, wenn für diesen ein Anlass vorliegt, an der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung des anderen Geschäftsführers zu zweifeln, und er dennoch nichts unternimmt, 

um Abhilfe zu schaffen.  

 

Das Finanzamt hat daher bei der Ermessensentscheidung über die haftungsmäßige Inanspruch-

nahme eines Geschäftsführers von mehreren festzustellen, ob im Rahmen der Geschäftsführung 

eine Aufgabenverteilung (Zuständigkeitsverteilung) besteht und ob - bei Annahme einer derarti-

gen Aufgabenverteilung - für den zur Haftung herangezogenen Geschäftsführer ein Anlass bestan-

den hat, an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des anderen, mit der Wahrnehmung der 

steuerlichen Angelegenheiten betrauten Geschäftsführers zu zweifeln. 

 

Im Falle des Bestehens mehrerer Geschäftsführer kann die Haftung eines einzelnen Geschäftsführers 

somit dadurch ausgeschlossen werden, dass der Nachweis über eine klare und unzweifelhafte 

Ressortverteilung zwischen den Geschäftsführern erbracht wird, sofern an der Ordnungsmäßigkeit 

der Geschäftsführung durch den ressortverantwortlichen Geschäftsführer kein Zweifel bestand. 
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